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Gibt es Ausnahmen für  
Einrichtungen für behinderte 
Kinder?

Behinderte Kinder, auch Kinder mit PEG-Sonden, Tracheo-
stoma oder Katheter, werden oft in speziellen Behinder-
ten-Einrichtungen betreut. Auch für diese Kinder gelten 
die Schulpflicht und das Infektionsschutzgesetz, 
d. h. es gibt kein Besuchsverbot und keine Mitteilungs-
pflicht bei MRE. 

Generell, insbesondere aber wenn die MRE-Besiedelung 
eines Kindes bekannt wird, gilt es, das Recht des einzel-
nen Kindes auf Bildung und Teilhabe gegen das Risiko der 
Besiedelung eines anderen schwerbehinderten Kindes mit  
MRE abzuwägen. 

„Bevor ein Ausschluss von Personen aus einer Gemein-
schaftseinrichtung aus Gründen des Infektionsschutzes 
veranlasst wird, sollte stets geprüft werden, ob die Be-
lastungen, die beispielsweise in einer Familie durch Aus-
schluss eines Kindes aus einem Kindergarten entstehen, 
vermieden werden können, und ob das Ziel einer Verhü-
tung von Infektionen nicht auch durch Aufklärung über 
Infektionswege, hygienische Beratung und ggf. detaillierte 
Anweisungen des zuständigen Gesundheitsamtes erreicht 
werden kann“ (Nassauer, 2012).
Diese Abwägung sollte die Einrichtung gemeinsam mit 
dem Gesundheitsamt vornehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie
telefonisch beim MRE-Netz Rhein-Main  
unter 06074 8180-62741
per E-Mail unter 
mre-rhein-main@kreis-offenbach.de

im Internet unter www.mre-rhein-main.de

Dürfen MRE-besiedelte Kinder 
den Kindergarten und die 
Schule besuchen? 
Was ist gesetzlich festgelegt?

Kinder, die mit MRE besiedelt sind, sind nicht krank 
und dürfen die Schule besuchen.

Alle Kinder haben das Recht auf den Besuch einer 
Kindergemeinschaftseinrichtung. Für Kinder im Schul-
alter besteht Schulpflicht. Umgekehrt hat der Staat die 
Pflicht, Kinder in Schulen und Kindereinrichtungen zu 
schützen.

Daher wurde im Infektionsschutzgesetz festgelegt, 
dass Kinder mit bestimmten im Gesetz genannten 
Erkrankungen wie z. B. bestimmte Magen-Darm-Infek-
tionen, Masern, Keuchhusten, Windpocken, Verlausung 
etc., die Kindergemeinschaftseinrichtung nicht betreten 
dürfen, solange sie krank oder infektiös sind. Die El-
tern sind verpflichtet, diese Erkrankungen dem Kinder-
garten oder der Schule mitzuteilen. Die Einrichtung ist 
verpflichtet, diese Krankheiten dem Gesundheitsamt 
zu melden (§ 34 IfSG).

Für MRE gilt dies nicht. Kinder mit MRE können die 
Einrichtungen besuchen. Es gibt weder eine Mittei-
lungspflicht der Eltern an die Einrichtung noch eine 
Meldepflicht der Einrichtungen an das Gesundheitsamt. 
Die Verbreitung dieser Erreger kann mit guter Hygi-
ene verhütet werden. Dies verpflichtet die Einrich-
tungen, für eine gute Hygiene zu sorgen und bei den 
Kindern auf die Einhaltung der Hygiene hinzuwirken. 

Multiresistente Erreger  
in KITA, Schule und  

in Behinderteneinrichtungen 
für Kinder

MRE

Das MRE-Netz Rhein-Main e.V. ist ein 
Zusammenschluss von Gesundheits-
ämtern, Krankenhäusern und anderen 
Akteuren im Gesundheitswesen im 
Rhein-Main-Gebiet.



Kinder mit multiresistenten  ErregernMRE
Mensch und Bakterien 
Jeder Mensch ist von vielen Millionen Keimen besiedelt, 
auf der Haut, den Schleimhäuten und im Darm. Diese 
Bakterien schützen uns; sie stimulieren das Immun- 
system. Wenn diese Keime auf der Haut oder Schleim-
haut bleiben, nützen sie. Wenn sie aber durch eine 
Verletzung unter die Haut oder unter die Schleimhaut in 
das Blut oder in Wunden eindringen, kann es zu einer  
Infektion kommen.

Was sind multiresistente Erreger 
(MRE)? Was bedeutet MRSA, VRE, 
oder MRGN?

Manche Bakterien können gegen Antibiotika wider-
standsfähig werden. Sie werden dann multiresistente 
Erreger (MRE) genannt. Bekannte Vertreter sind MRSA, 
VRE, oder MRGN.

Wenn der Keim Staphylokokkus aureus, der bei vielen 
Menschen auf der Haut lebt, gegen Antibiotika resistent 
wird, wird er multiresistenter Staphylokokkus aureus 
(MRSA) genannt. 

Die normalerweise im Darm lebenden Enterokokken 
können gegen das Antibiotikum Vancomycin resistent 
werden. Sie werden dann Vancomycinresistente Entero-
kokken (VRE) genannt. 

Wie werden MRE übertragen?

Alle MRE, MRSA und die Darmbakterien VRE, MRGN 
werden über Kontakt übertragen. Nur bei der 
Besiedelung der Nasenschleimhaut mit MRSA und 
gleichzeitigem Infekt der oberen Luftwege können 
MRSA mit dem Nießen als Tröpfchen verstreut werden. 
Der mit Abstand wichtigste Übertragungsweg sind die 
Hände.

Eine Übertragung findet entweder direkt von den  
Händen auf die andere Person statt oder indirekt über 
mit MRE belasteten Kontaktflächen. MRE werden am 
ehesten durch intensive pflegerische Kontakte, kaum 
durch allgemeine Sozialkontakte übertragen. MRE flie-
gen nicht oder hüpfen nicht auf andere Menschen.

Welche Hygienemaßnahmen 
schützen?

Grundsätzlich schützt eine gute Händehygiene vor 
der Übertragung von MRE. Im Krankenhaus und bei 
pflegerischen Tätigkeiten sollen die Hände desinfiziert 
werden. Zu Hause reicht gutes und häufiges Hände-
waschen in der Regel aus – für Patienten und deren 
Angehörige. Mit sorgfältiger Händehygiene wird nicht 
nur die Übertragung der MRE verhütet, sondern auch 
anderer Keime, wie z. B. Salmonellen, EHEC etc.
Im Krankenhaus sollen darüber hinaus die patienten-
nahen Flächen desinfiziert werden. Außerhalb der 
Klinik ist dies nicht unbedingt erforderlich. 
Eine gute Reinigung reicht aus.

Im Darm, teilweise aber auch auf der Haut oder Schleim-
haut, leben gramnegative Stäbchenbakterien. Diese 
können resistent werden gegen 3 oder sogar gegen 4 
Antibiotikagruppen. Sie heißen dann 3MRGN (multi-
resistente gramnegative Stäbchenbakterien mit Resistenz 
gegen 3 Antibiotikagruppen) oder 4MRGN (multiresistente 
gramnegative Stäbchenbakterien mit Resistenz gegen 4 
Antibiotikagruppen).

Wann sind MRE gefährlich?

Viele Menschen sind mit MRE besiedelt, ohne dass sie 
– oder ihre Umgebung - es wissen oder merken. Eine 
Besiedelung mit MRE macht keine Krankheitszeichen und 
ist nicht gefährlich.

Gefährlich werden können MRE insbesondere im Kran-
kenhaus, wenn sie durch Hautverletzungen (OP-Wunden, 
Kathetereintrittstellen etc.) unter die Haut gelangen und 
zu Infektionen führen. Diese sind dann schwieriger zu 
behandeln. 

Deswegen werden Patienten, bei denen eine Besiedelung 
mit MRE wahrscheinlich ist, bei Aufnahme in die Klinik auf 
diese Keime untersucht. Patienten mit MRSA und 4MRGN 
sollen in allen Klinikbereichen isoliert werden, Patienten 
mit VRE oder 3MRGN werden nur in bestimmten 
Hochrisiko-Bereichen wie Intensivstationen isoliert, nicht 
auf Normalstationen. 

Außerhalb von Kliniken, auch in Alten-/ Pflegeheimen 
oder Kindereinrichtungen, dürfen sich Menschen mit MRE 
frei bewegen. 




